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Mitteilung 

 

Ressourcen für die Beschaffung von IT-Ausstattung 

 

 

Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor, 

 

wir möchten Sie darüber informieren, dass die im Schuljahr 2017/18 in die Wege geleitete zentrale 

Ausschreibung zum Ankauf von IT-Geräten für die Grund-, Mittel- und Oberschulen sich nun in der 

Abschlussphase befindet. Die Geräte dieser Ausschreibung werden aufgrund der im Herbst 2017 

eingereichten Gesuche der Schulen und unter Berücksichtigung des Vorrangkriteriums, dass in erster Linie 

die am stärksten veralteten Geräte an den Schulen ausgetauscht werden sollen, zugewiesen. Die 

entsprechenden Zuweisungen werden voraussichtlich zu Beginn des Jahrs 2019 erfolgen. Aufrecht bleibt 

auch die Zuweisung jener Geräte, welche die Schulen im Rahmen dieser Ausschreibung unter Verwendung 

von Eigenmitteln zusätzlich angefordert haben. Die Schulen können jedenfalls damit rechnen, dass die noch 

vorhandenen stark veralteten PCs der Serie DC7600 durch aktuelle Geräte ersetzt werden.  

Auf Antrag von Landesrat Philipp Achammer hat die Landesregierung für die Finanzierung von IT-

Ausstattung eine Zusatzfinanzierung in Höhe von 1.500.000 Euro für das Haushaltsjahr 2018 bereitgestellt. 

Damit kann nun ein weiterer wesentlicher Schritt für den Austausch alter Geräte und für die Erneuerung der 

IT-Ausstattung erfolgen. 

Diese Mittel werden den Schulen nach einem Berechnungsschlüssel zugewiesen und die Schulen kaufen 

die Geräte direkt an. Dies ist notwendig, weil eine zentrale Ausschreibung nicht mehr innerhalb dieses 

Jahres rechtzeitig abgeschlossen und die entsprechende Zweckbindung vorgenommen werden kann. 

Im Gegensatz zu den Geräten der zentralen Ausschreibung werden die oben genannten zusätzlichen 

Geldmittel nach einem fixen Verteilungsschlüssel berechnet, welcher sich auf die Schülerzahl der jeweiligen 

Schuldirektion stützt und die Grund- und Mittelschulen stärker berücksichtigt als die Oberschulen. Dies 

begründet sich dadurch, dass die gesamten Geräte der letzten Ausschreibung ausschließlich den 

Oberschulen zugewiesen wurden und somit die Grund- und Mittelschulen einen stärker veralteten 

Gerätepark aufweisen als die Oberschulen. Als Berechnungsgrundlage dient folgender Schlüssel: 36 Euro 

pro Schüler an den Grund- und Mittelschulen und 28 Euro pro Schüler an den Oberschulen. 

Für die Anschaffung von neuen Geräten durch die Schulen gelten die beiliegenden Empfehlungen und 

Mindestanforderungen für die Ausstattung der Geräte. Um eine gute Qualität der Hardware und die Wartung 

der Geräte gewährleisten zu können, ist es notwendig, dass die Schulen die Mindestanforderungen bei der 
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Beschaffung der Hardware berücksichtigen. Um die neuen Geräte in die Wartung durch das Technikerteam 

der Abteilung Informationstechnik aufnehmen zu können, müssen die technischen Eigenschaften der Geräte 

überprüft werden. Wir bitten Sie deshalb die technischen Eckdaten der Geräte(Angebot) mit einer kurzen 

Beschreibung des Einsatzzweckes an die Abteilung Informationstechnik (informationstechnik@provinz.bz.it) 

zu senden. Nach erfolgreicher Überprüfung der Geräte bekommen Sie eine Rückmeldung, dass die Geräte 

gewartet werden können. 

Im Zuge des Ankaufes wird besonders auch darauf hingewiesen, dass für die Anschaffung von Computern 

und Druckern die Umweltmindestkriterien eingehalten werden müssen. Die Mindestanforderungen und 

Empfehlungen finden Sie in der Anlage. 

Der Betrag der Zuweisungen wird Ihnen getrennt mitgeteilt. Es steht Ihnen natürlich frei, zusätzliche 

Eigenmittel aus dem Schulbudget zur Erneuerung des Geräteparks Ihrer Schule zu verwenden. 

Diese Mitteilung richtet sich an die Führungskräfte der Grund-, Mittel- und Oberschulen. Die Führungskräfte 

der berufsbildenden Schulen können bei Bedarf an der Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung um 

den Austausch veralteter Geräte ansuchen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

 

Der Bildungsdirektor 

Gustav Tschenett 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 

 

 

Anlagen: 

Leitfaden für den Ankauf von IT-Geräten 

Mindestkriterien und Empfehlungen für PCs, Monitore, Notebooks und Tablets 

Umweltstandards (CAM) 

 

 

P
R

O
T

. p_bz 30.10.2018 692298 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: G

ustav T
schenett, 4b5252  – S

eite/pag. 2/2

mailto:informationstechnik@provinz.bz.it


Papierausdruck für Bürgerinnen und Copia cartacea per cittadine e
Bürger ohne digitales Domizil cittadini privi di domicilio digitale
(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des (articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto

gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82) legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
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hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von gli obblighi di conservazione e di esibizione
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Bestimmungen. vigente.
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